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ENTSCHÄDIGUNGSREGELUNG  
FÜR MITARBEITENDE DER WETTKAMPFORGANISATION, SOWIE 

KAMPFRICHTERINNEN UND KAMPFRICHTER BEI HESSISCHEN MEISTERSCHAFTEN 

Die Reisekostenordnung des HLV sieht für Mitarbeiter bei den Landesmeisterschaften eine 

Entschädigung nach Stundenbasis vor. Der Tagessatz wird aufgrund des Präsidiumsbeschlusses des 

HLV wie folgt festgelegt: 
 

15,00 € Tagessatz  8,00 € Tagessatz 

Halle: Aktive/Jugend U18  je Tag Langstreckenmeisterschaften 

Halle: Jugend U16/U20  je Tag Staffelmeisterschaften 

Halle: Masters  DJMM U14 

Freiluft: Jugend U18/U20 je Tag Verbändekampf 

Freiluft: Aktive/Jugend U18 je Tag Straßenlaufmeisterschaften  

Freiluft: Masters  (10km, Halbmarathon und Marathon) 

Blockwettkämpfe Jugend U14/U16 je Tag Bahn- und Straßengehen 

Mehrkampf Aktive – U16 je Tag  Berglaufmeisterschaften 

Vergleichswettkämpfe   

Crosslauf   

Winterwurf   

 

Kilometergeld 

Die Kilometerentschädigung beträgt bei Benutzung des privateigenen PKW 0,30 € pro Kilometer. 

 

Übernachtung 

Bei Veranstaltungen, bei denen eine Übernachtung erforderlich wird (Entfernung von mehr als 150 

km), gilt die Reisekostenordnung des HLV (§5 RKO). 
 

Für überregionale Veranstaltungen werden die Entschädigungssätze besonders geregelt. 

 

Helfer:innen 

Für Helferinnen und Helfer beträgt der Tagessatz 6,- €. Für sie besteht kein Anspruch auf 

Kilometergeld. 


